
   
 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Fraktion des Bündnis für Dachau stellt folgenden Antrag:  

Nutzungsänderungen von Wohnungen zu Ferienwohnungen oder Arbeiterwohnheimen sind bis auf 

weiteres in Dachau nicht mehr durch die Verwaltung zu genehmigen. Bauanträge zu Ferienhäuser/-

wohnungen oder Arbeiterwohnheimen sind grundsätzlich vom Bauausschuss zu genehmigen. 

  
Begründung:  

Solange in der Stadt Dachau Familien mit Kindern (laut Jahresbericht 47 Kinder) von Obdachlosigkeit 

betroffen sind, ist es nicht nachvollziehbar warum Nutzungsänderungen von Wohnungen zu 

Ferienwohnungen, Arbeiterwohnheimen genehmigt werden sollen. 

Als Rechtsgrundlage bietet sich die die Baurechtsnovelle des BauGB und der BauNVO an: Das Gesetz regelt 

nunmehr den Umgang mit Ferienwohnungen. Gemeinden können einen Genehmigungsvorbehalt gegen 

den Neubau oder die Nutzung von Wohnraum als "Ferienwohnung" aussprechen. Nur in Sondergebieten 

(z.B. Kurorten) sind aber Ferienwohnungen und Dauerwohnungen nebeneinander als Regelnutzungen 

weiterhin zugelassen. 

 

Beispiel Lindau (einstimmiger Stadtratsbeschluss) 

 
Für die Fraktion des Bündnis für Dachau 

Kai Kühnel    
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Bündnis für Dachau •  Pacellistraße 25 • 85221 Dachau 

An den Stadtrat 
der Großen Kreisstadt Dachau 
zu Händen Herrn Oberbürgermeister 
Florian Hartmann 
Konrad-Adenauer-Straße 2-6 
85221 Dachau 
 

 
Keine Genehmigung von Nutzungsänderungen von Wohnungen in Ferienwohnungen und 
Arbeiterwohnheime 

 
 

Dachau, 17. Juni 2019 


